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Bewerbungsbedingungen 

Die Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers ist ausdrücklich untersagt. 

4.2.6 Erklärung zum Datenschutz und zur Verschwiegenheit 

Hinweis: Diese Erklärung ist jeweils von Einzelbietern, allen Mitgliedern einer 
Bietergemeinschaft und allen Nachunternehmern auszufüllen und zu 
unterschreiben. 

 

Wir verpflichten uns, das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten 

(Bundesdatenschutzgesetz) in der derzeit geltenden Fassung sowie alle sonstigen im Rahmen 

der Leistungserbringung maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz und zur 

Geheimhaltung zu beachten. 

 

Weiter verpflichten wir uns: 

• erlangte Daten und Informationen aus der Tätigkeit für den Auftraggeber nicht an Dritte 

weiterzugeben oder zu verwerten, 

• erlangte Daten und Informationen nur dem für die Erreichung des Zwecks unmittelbar 

erforderlichen Mitarbeiterkreis zugänglich zu machen, 

• die erlangten Daten nur vereinbarungsgemäß, insbesondere zur Problembehebung, 

zu verwenden und zu bearbeiten und diese Daten während der Dauer der vereinbarten 

Bearbeitungszeit sorgfältig gegen eine nicht vereinbarte Nutzung zu schützen, 

• die Daten nach dem vereinbarten Gebrauch auf den betroffenen EDV-Anlagen 

vollständig zu löschen und ferner keine Datenkopien – unabhängig in welcher 

Medienform – zurückzubehalten (Datenkopien auf elektronischen Medien sind zu 

löschen. Ist eine Löschung nicht möglich, ist das Speichermedium unwiederbringlich 

im Rahmen des technisch Möglichen zu vernichten. Auf sonstigen Medien enthaltene 

Daten sind zu vernichten.), 

• neben den elektronischen Protokollen des Betriebssystems jeden Zugriff schriftlich zu 

protokollieren und sämtliche Protokolle mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Die 

Protokolle sind auf Anforderung dem Erklärungsempfänger zur Verfügung zu stellen. 

Die Umsetzung dieser Regelung wird im Projekt noch abgestimmt. 
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Bewerbungsbedingungen 

Die Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Genehmigung des Auftraggebers ist ausdrücklich untersagt. 

Wir werden bei Zuschlag alle im Projekt eingesetzten Personen entsprechend § 5 BDSG 

schriftlich auf das Datengeheimnis verpflichten und die Nachweise dem Auftraggeber auf 

Anforderung vorlegen. 

 

Bei Nichtvorlage dieser Verpflichtungen besitzt der Auftraggeber nach entsprechender 

Verzugsetzung ein außerordentliches Kündigungsrecht bzw. ein Rücktrittsrecht. 
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